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In seltener Einigkeit demonstrieren
Gewerkschaften und die CDU/

CSU gegen die Rentenpläne von
Bundesarbeitsminister Riester. Die
Opposition macht ihre Zustimmung
davon abhängig, ob „der Inhalt des
Gesetzes stimme", und dazu gehö-
re die „Generationengerechtigkeit"
Der derzeitige Gesetzentwurf der
Regierung begünstige die heutigen
Rentner und die rentennahen Jahr-
gänge und benachteilige die heute
Jüngeren. Die Benachteiligung der
Jüngeren - so die Kritik der Ge-
werkschaften - trete durch die „dra-
stische" Absenkung des Rentenni-
veaus um 6% bis zum Jahre 2030
bei gleichzeitig steigenden Vorsor-
geaufwendungen ein. Tun sich hier
wieder einmal „Gerechtigkeitslük-
ken" auf, oder wird hier vielleicht
ein politökonomischer Popanz auf-
gebaut?

Die heutigen Mittdreißiger, die im
Jahre 2030 in den Ruhestand tre-
ten, sollen - wenn insbesondere die
von Riester zugrundegelegten An-
nahmen über die Beschäftigungs-
entwicklung und die Entwicklung
der Lebenserwartung zutreffen soll-
ten - Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung von unter 20% in
den nächsten 20 Jahren zahlen und
von über 20% danach ansteigend
bis 22,4% im Jahre 2030. In jenem
Jahr würde dann das vom (nicht
existenten) Standardrentner (er hat
45 Jahre lang Beiträge auf das er-
zielte Durchschnittseinkommen ent-
richtet) erreichte Rentenniveau
64,5% des künftigen Durchschnitt-
seinkommen betragen. Die im Ver-
gleich zum geltenden Recht eintre-
tende Absenkung des Niveaus von
69,3% auf 64,5% kommt durch ei-
ne modifizierte Anpassungsformel
(„modifizierte Nettoanpassung") zu-
stande, die gleichermaßen die Zu-
wächse von Bestands- und Zu-
gangsrenten vermindert, sowie
durch den sogenannten Aus-
gleichsfaktor, der ab dem Jahre
2011 die jeweiligen Zugangsrenten
in Jahresschritten von 0,3% bis auf
6% im Jahre 2030 kürzt. Die einzige
logisch haltbare Begründung für
diesen Faktor besteht darin, den
Beitragssatz unter 20 bzw. 22% zu
halten.

Wollen die heute Jüngeren ein
Rentenniveau von rund 70% errei-

Otto G. Mayer

Generationengerechtig-

keit-was ist das?

chen, müssen sie private Vorsorge
betreiben. Hierzu sieht der Riester-
Plan für die Jahre 2002 bis 2009 ein
freiwilliges Vorsorgesparen vor, das
mit 0,5% des Bruttoeinkommens
beginnt und in Jahresschritten bis
auf 4% ansteigen soll. Wie leicht zu
ersehen ist, erleiden durch die Rie-
sterschen Vorstellungen die jetzi-
gen Rentner - gemessen am Ren-
tenniveau - keine bzw. nur geringe
Einbußen. Das gegenwärtige Ren-
tenniveau verharrt in den nächsten
zehn Jahren mehr oder weniger auf
dem gegenwärtigen" Niveau von
rund 69%, um erst dann in weiteren
20 Jahren auf 64,5% abzusinken.
Insofern könnte man in der Tat eine
Benachteiligung der heutigen Mitt-
dreißiger vermuten, zumal die heu-
tigen Rentner während ihrer Berufs-
tätigkeit auch noch niedrigere Bei-
tragssätze aufzubringen hatten.

Dem Bundesarbeitsminister wahl-
taktische Überlegungen als Basis
seiner Reformpläne zu unterstellen,
ist sicherlich nicht gänzlich abwe-
gig. Die über 50jährigen dürften
schon bei der nächsten Bundes-
tagswahl, aber sicher bei der über-
nächsten das Gros der Wähler-
schaft bilden, und wenn ab dem
Jahre 2011 die dann in den Ruhe-
stand Tretenden zunehmend mit
Abschlägen aufgrund des Aus-
gleichsfaktors konfrontiert werden,
dürften der jetzige Arbeitsminister,
aber auch der heutige Bundes-
kanzlerwahrscheinlich schon ihren
Ruhestand genießen. Die Christde-

mokraten dürften schon damit rich-
tig liegen, daß der Blümsche De-
mographiefaktor ein geeigneteres
Instrument wäre, um die steigende
Lebenserwartung bei der Renten-
bemessung zu berücksichtigen,
zumal er nicht so leicht wie der Aus-
gleichsfaktor politischer Beliebig-
keit ausgesetzt ist. Doch hat er den
Nachteil, daß er auch zu Lasten der
gegenwärtigen Renten geht. Um
Wahlkämpfe damit gewinnen zu
können, muß man jedoch bei einem
Großteil der heutigen Rentner Al-
truismus unterstellen können.

Solche Überlegungen sind si-
cherlich - hoffentlich - vordergrün-
dig. Doch trifft das Argument der
mangelnden Generationengerech-
tigkeit wirklich? Eine derartiges Ar-
gument verkennt die Natur des
Umlageverfahrens. Wie auch im-
mer man sich drehen oder wenden
mag, man kommt nicht darum her-
um, daß das Erreichen oder Halten
eines bestimmten Rentenniveaus
für jede Generation Konsumver-
zicht entweder durch Aufzucht von
Kindern oder durch höhere Beiträ-
ge für Altersvorsorgezwecke be-
deutet. Die heutigen Rentner haben
in ihrer Gesamtheit anscheinend
noch eine hinreichende Anzahl von
Kindern aufgezogen, die ihr jetzi-
ges Rentenniveau bei gegebenen
Beiträgen der Beschäftigten (ihrer
Kinder) gewährleistet. Bei den heu-
te z.B. Mittdreißigern ist das nach
allen Prognosen nicht der Fall. Da
sie sich nicht mit den Kosten des
Aufziehens von Kindern belasten,
muß ihnen zugemutet werden, hö-
here Vorsorgeaufwendungen für ihr
Alter zu tätigen. Zudem kommen
sie dadurch, daß sich in den kom-
menden Jahren über vermehrtes
Sparen das Wachstumsniveau er-
höhen wird, in den Genuß zusätzli-
cher Einkommen.

Das Mitleid mit der jüngeren Ge-
neration insgesamt darf sich also in
Grenzen halten. Für diejenigen al-
lerdings, die entgegen dem Zeit-
geist immer noch Kinder aufziehen,
kann daran gedacht werden, die
„doppelte" Belastung aus Kinder-
kosten und Vorsorgeaufwendun-
gen durch - wie es Riester vorsieht
- eine Kinderzulage, noch besser
allerdings durch Erhöhung des Kin-
dergeldes, abzumildern.
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